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Kurz ein Tipp zum taktischen Vorgehen, wenn ihr es darauf anlegen möchtet:

Beschließt noch einmal - wie von Djino vorgeschlagen - die Anzahl der schriftlichen Arbeite in
der Fachkonferenz und gebt dem SL das Sitzungsprotokoll zur Kenntnis. Dieser hätte dann nach
§43 Abs. 5 NSchG innerhalb von drei Tagen Einspruch einzulegen, wenn nach seiner
Überzeugung der Beschluss rechtswidrig wäre, einen Verstoß gegen allgemein Grundsätze
darstellen würde oder falsche Erwägungen herangezogen wurden.

Sollte die Konferenz dann dennoch am Beschluss festhalten, muss der SL die Entscheidung der
Schulbehörde einholen. Spätestens diese wird ihn wohl auf seinen Irrtum hinweisen.
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